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Teilnahmebedingungen: Gewinnspiel Fotowettbewerb 

„Chrysanthema 2024“ 

 

Veranstalter des Fotowettbewerbs „Chrysanthema 2024“ ist die Stadt Lahr.  

Anmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit wird nachfolgend auf die Verwendung aller 

Geschlechtsformen verzichtet. Wenn im Text die männliche Sprachform verwendet 

wird, sind selbstverständlich auch die anderen Formen mit gemeint. 

 

1. Teilnahmeberechtigte 

An dem Fotowettbewerb können alle Interessierten ab 18 Jahren teilnehmen, die ein 

Bild mit einem Motiv aus drei möglichen Kategorien: „Die schönsten Plätze“, „Große 

Emotionen“, „Meine Chrysanthema“ an gewinnspiel-chrysanthema@lahr.de mit dem 

Betreff: „Fotowettbewerb Chrysanthema 2024“ senden oder über das Formular auf 

chrysanthema.de/gewinnspiel hochladen. Das Motiv muss auf der Chrysanthema 

2024 aufgenommen worden sein. Es muss der Name, Vorname, Adresse, 

Geburtsdatum und E-Mail angegeben werden. Pro Bewerber können höchstens 

drei Fotos eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt sind dabei nur natürliche 

Personen. Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von 

der Teilnahme ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für einen 

Ausschluss vor, können Gewinne auch nachträglich aberkannt oder bereits 

ausgelieferte oder -bezahlte Gewinne zurückgefordert werden. Die Teilnahme mit 

gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist untersagt. 

MitarbeiterInnen der Stadt Lahr und ihre Angehörige sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. 
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2. Zeitraum 

Das Gewinnspiel startet am Samstag, 26.10.2024 (12:00 Uhr) und endet am Montag, 

11.11.2024 (24:00 Uhr). Die Prämierung der Gewinner durch eine Jury findet 

innerhalb der nachfolgenden vier Wochen statt. Die Gewinner und Gewinnerinnen 

werden per E-Mail benachrichtigt und danach auf den Social-Media-Kanälen 

„Chrysanthema“, „Erlebe.Lahr.de“, auf der Website und über die Presse bekannt 

gegeben. 

3. Teilnahme 

Fotografieren Sie ein Motiv das zu den drei möglichen Kategorien passt: „Die 

schönsten Plätze“, „Große Emotionen“, „Meine Chrysanthema“ und sende Sie es an 

gewinnspiel-chrysanthema@lahr.de mit dem Betreff: „Fotowettbewerb Chrysanthema 

2024“ oder laden Sie ihr Bild über das Formular auf chrysanthema.de/gewinnspiel 

hoch. Das Motiv muss auf der Chrysanthema 2024 aufgenommen worden sein. Die 

Bilddateien sollten möglichst im jpg-Format gespeichert sein und eine Auflösung von 

300 dpi oder mindestens 2 bis 3 MB haben. Erlaubte Dateitypen sind jpg, tif und png. 

Bitte ordnen Sie den Bildern im Dateinamen eine Bezeichnung zu, aus dem Objekt 

(was ist zu sehen?), Kategorie und Copyright hervorgehen. Möglichst so: 

Vorname_Nachname_Kategorie_Motiv.jpg und geben Sie in Ihrer E-Mail an uns 

Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum an. Pro Teilnehmer dürfen höchstens 

drei Fotos eingereicht werden. 

KEINE Drohnenaufnahmen, wegen der schwierigen Rechtslage!  

Die 6 besten Fotos (pro Kategorie jeweils zwei erste Preise), welche durch eine Jury 

ermittelt werden, gewinnen jeweils 2 Europa-Park Eintrittskarten (gültig in der Saison 

24/25). Der zweite Preis sind 3 x ein Gutschein für eine Stadt- oder Themenführung 

(pro Kategorie ein zweiter Preis), der dritte Preis 3 x ein Überraschungspaket-

Chrysanthemen-Produkte (pro Kategorie ein dritter Preis).  
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4. Nutzungsrechte, Haftungs-Freistellung durch die Teilnehmer 

Der Teilnehmer muss die Rechte an dem eingesendeten Foto vollumfänglich 

besitzen. Der Teilnehmer erklärt sich im Falle des Gewinns mit der Vervielfältigung/ 

Verbreitung des von ihm im Rahmen der Gewinnspielteilnahme öffentlich zugänglich 

gemachten Fotos über sämtliche Online- und Printmedien (z.B. Facebook, 

Instagram, Homepage usw.) einverstanden und überträgt der Stadt Lahr kostenfrei 

das inhaltlich, räumlich und zeitlich uneingeschränkte Nutzungs- und 

Verwertungsrecht an dem Foto.  

Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist, dass diese 

Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt werden. Mit Hochladen des 

Fotos oder Senden per E-Mail werden die Teilnahmebedingungen anerkannt 

und akzeptiert. 

Der Teilnehmer erklärt, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind sowie, dass bei 

der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Bei darin 

abgebildeten Personen, Werken, Kennzeichen oder sonstigen Gegenständen haben 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die erforderlichen Zustimmungen von den 

Betroffenen eingeholt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden Vorstehendes 

auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen 

Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellen die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer den Veranstalter von allen Ansprüchen frei. 

5. Gewinner-Ermittlung 

Die Gewinner-Ermittlung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der 

Teilnahmefrist. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt per E-Mail direkt an den 

Gewinner. Die Bestimmung des genauen Termins behält sich die Stadt Lahr jedoch 

vor. 
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6. Veröffentlichung 

Der Gewinner erteilt seine ausdrückliche Erlaubnis, dass die Stadt Lahr ihn als 

Gewinner des Fotowettbewerbs über die Social-Media Kanäle Facebook- und 

Instagram, auf der Website der Stadt Lahr sowie als Mitteilung an die Presse 

veröffentlichen darf und zwar unter Angabe von Vor- und Nachnamen.  

7. Preis 

Der erste Preis sind 6 x jeweils 2 Europa-Park-Eintrittskarten (gültig in der Saison 

24/25) Anmerkung: pro Kategorie gibt es jeweils zwei erste Preise. Der zweite Preis 

sind 3 x ein Gutschein für eine Stadt- oder Themenführung (Anmerkung: pro 

Kategorie ein zweiter Preis), der dritte Preis 3 x ein Überraschungspaket 

Chrysanthemen-Produkte (Anmerkung: pro Kategorie ein dritter Preis). Der Gewinn 

ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht der in bar ausgezahlt 

werden. Der Gewinn kann bei der Stadt Lahr (Stadtmarketing – Rathausplatz 4, 

77933 Lahr) abgeholt werden. Er kann auf Wunsch auch per Post verschickt werden. 

8. Haftung 

Die Stadt Lahr haftet nicht für die Zustellung der E-Mails. Die Stadt Lahr kann ferner 

nicht für technische Störungen, insbesondere Ausfälle des Netzwerks haftbar 

gemacht werden. Die Stadt Lahr übernimmt keine Haftung für abgesendete, aber 

nicht zugegangene E-Mails. 

9. Datenschutz 

Der Bewerber gibt für die Teilnahme an dem Fotowettbewerb seinen Vor- und 

Nachnamen, seine E-Mail und Postadresse sowie sein Geburtsdatum an. Diese 

Daten werden von der Stadt Lahr ausschließlich zur Durchführung des 

Fotowettbewerbs, insbesondere zur Benachrichtigung des Gewinners verwendet und 

nicht an Dritte weitergegeben. Alle Daten werden nach Bekanntgabe der Gewinner 

gelöscht. Die Stadt Lahr behält sich vor, in den Medien über den Wettbewerb zu 

berichten, bzw. berichten zu lassen. Ferner können die Namen der Teilnehmer auf 

einer der Facebook- sowie Instagram-Seiten bzw. der Internetseite der Stadt Lahr 

angegeben werden. Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner Daten jederzeit  
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schriftlich oder per E-Mail gegenüber der Stadt Lahr unter stadtmarketing@lahr.de 

widersprechen. 

Der Widerspruch hat zur Folge, dass das von dem Widersprechenden bis zu diesem 

Zeitpunkt eingereichte Foto gelöscht wird und nicht mehr am Wettbewerb teilnimmt. 

10. Beendigungsmöglichkeiten 

Die Stadt Lahr behält sich das Recht vor, die Aktion aufgrund von 

unvorhergesehenen Umständen ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu 

beenden. Dies gilt insbesondere, wenn das Gewinnspiel nicht planmäßig laufen 

kann, zum Beispiel bei technischen Fehlern und/ oder aus rechtlichen Gründen, 

welche die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 

beeinflussen. 

11. Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen (§ 762 BGB). Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden 

zum Wettbewerb sind direkt an die Stadt Lahr, E-Mail stadtmarketing@lahr.de, zu 

richten. Mit einem zugesandten Foto werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. 

 

Ansprechpartner: 

Stadt Lahr 

Martina Mundinger 

07821/910-0123 

martina.mundinger@lahr.de 

 

 

mailto:stadtmarketing@lahr.de
mailto:martina.mundinger@lahr.de


 
 

  6/6 

 

Stadt Lahr/Schwarzwald 
 

Information zur Datenerhebung 

(Datenschutzinformation) 

  

Seit dem 25.05.2018 ist die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft 
und unmittelbar in den EU-Mitgliedsstaaten anzuwenden. Mit den folgenden 

Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die Stadt Lahr und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht 

geben.  

 

 

 

  

Instagram Fotowettbewerb Chrysanthema 

Verantwortliche/r nach Art. 4 Nr. 
7 DSGVO 

Stadtverwaltung Lahr/Schwarzwald                               
Oberbürgermeister Markus Ibert                                                                       
Rathausplatz 4                               
77933 Lahr                                                                                                         
07821/910-00                                                                                        
Email: info@lahr.de 

Behördliche/r 
Datenschutzbeauftragte/r 

Tel.: 07821/910-0196 
Email: datenschutz@lahr.de 

Zweck(e) der Datenverarbeitung, 
Rechtsgrundlage 

Durchführung eines Fotowettbewerbs auf Instagram 
aufgrund Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) 
DSGVO.  

Empfänger oder Kategorie von 
Empfängern der Daten (Stellen, 
denen die Daten offengelegt 
werden) 

Veröffentlichung von Gewinner Fotos mit Nennung des 
Instagram Profilnames bzw. Name, Vorname bei 
Einsendung via Email auf der Facebook-, Instagram 
Seite oder Homepage der Stadt Lahr. 

Übermittlung der Daten an 
Drittstaaten 

- entfällt - 

geplante Speicherungsdauer 

Die Gewinnerdaten werden in den Sozialen Medien 
weiter gespeichert alle übrigen Daten werden nach 
Bekanntgabe der Gewinner gelöscht. 
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Betroffenenrechte 

Sie haben als betroffene Person das Recht von der 
Stadtverwaltung Lahr/Schwarzwald Auskunft über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 
DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 
DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und 
die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu 
verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür vorliegen. Sie können verlangen, die 
bereitgestellten personenbezogenen Daten gemäß Art. 
20 DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. Sie können 
nach Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Die 
Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie 
jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer 
Rechtsbehelfe können Sie sich beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 
Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de beschweren.  

Verpflichtung zur Bereitstellung 
der Daten 
oder Freiwillige Bereitstellung der 
Daten  
und 
Folgen der Verweigerung 

Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten 
Zweck erforderlichen personenbezogenen Daten 
bereitzustellen. Sind Sie damit nicht einverstanden, ist 
eine Teilnahme am Instagram Foto-Wettbewerb nicht 
möglich. 

Falls die Daten nicht bei der 
betroffenen Person, sondern bei 
Dritten erhoben wurden 

- entfällt- 

automatisierte 
Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling 

- entfällt - 

 


